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Der Jahresabschluss (Bilanz, GuV, ggf. Anhang) 
 
Handelsbilanz gemäß HGB à  Steuerbilanz gemäß EStG    

          (Einkommenssteuergesetz) 
Bilanzausweis + Bewertung = Bilanzausweis + Bewertung 

 
 

 
Maßgeblichkeitsgrundsatz der Handelsbilanz für Steuerbilanz 
 

 
Bewertungsgrundsätze 

 
Grundsatz der Bilanzidentität 

- Schlussbilanz des vorhergehenden Jahres = Eröffnungsbilanz des 

Folgejahres 
 

Grundsatz der Unternehmensfortführung 
- z.B. AK-Abschreibungen 

 

Grundsatz der Einzelbewertung 
- Vermögensteile und Schulden sind einzeln zu bewerten 

- Ausnahme: Gruppenbewertung bei Vorräten 
 
Grundsatz der Periodenabgrenzung 

- Aufwand und Erträge sind in dem Jahr zu erfassen, indem sie verursacht 
werden 

 
 

Der Kaufmann soll sich nicht reicher machen als er ist ! 
 
Grundsatz der Vorsicht 

- vorhersehbare Risiken und Verluste sind zu berücksichtigen 
- Vermögen eher zu niedrig als zu hoch bewerten (Niederstwertprinzip) 

- Schulden eher zu hoch als zu niedrig bewerten (Höchstwertprinzip) 
 
Grundsatz der Imparität (=ungleich) 

- nicht realisierte Gewinne dürfen nicht ausgewiesen werden 
- nicht realisierte Verluste müssen ausgewiesen werden 


